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Studie zur Kennzeichnungspflicht eihaltiger Lebensmittel ... - Vier Pfoten

keine Eier zu kaufen und 18% sagten, dass sie nicht auf das Haltungssystem beim .... Daher spricht sich die Kommission in ihrem Bericht Ã¼ber die Optionen. 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 424KB Größe
 3 Downloads
 476 Ansichten






 Kommentar


























Studie zur Kennzeichnungspflicht eihaltiger Lebensmittel in Bezug auf die Haltungsform der Legehennen



im Auftrag von VIER PFOTEN -Stiftung für TierschutzEuropabüro Brüssel



Dr. Renate Knauf



1



Studie zur Kennzeichnungspflicht eihaltiger Lebensmittel in Bezug auf die Haltungsform der Legehennen im Auftrag von VIER PFOTEN -Stiftung für Tierschutz- Europabüro Brüssel



Dr. Renate Knauf



Das Europäische Parlament möchte die Rechte der Verbraucher zukünftig deutlich stärken und deren wachsendem Informationsbedürfnis bezüglich tierschutzgerecht erzeugter Lebensmittel gerecht werden. Ziel ist es, den europäischen Verbraucher über die Eigenschaften und den Mehrwert landwirtschaftlicher Erzeugnisse aus Europa zu informieren. Zahlreiche Verbraucherumfragen haben jedoch gezeigt, dass die Konsumenten mehrheitlich nicht mit dem bestehenden Kennzeichnungssystem zufrieden sind. Insbesondere seien kaum Informationen über die Belange des Tierschutzes auf der Produktverpackung zu finden. Auch eine Kennzeichnung eihaltiger Lebensmittel bzgl. der Haltungssysteme existiert derzeitig nicht. Da das Informationsbedürfnis der Verbraucher bzgl. der Tierschutzstandards jedoch in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat, klafft hier eine deutliche Lücke zwischen den aktuellen rechtlichen Vorschriften und den Zielvorgaben des Europäischen Parlaments. Nur eine europaweite, verpflichtende Kennzeichnung eihaltiger Lebensmittel bzgl. der Haltungssysteme kann dem Ansinnen des Europäischen Parlaments gerecht werden und den Verbraucher im dem angestrebten Ausmaß stärken. Die in dieser Studie aufgeführte Kennzeichnungsvariante Nr. 2 würde dem Verbraucherwunsch nach einer transparenten, sicheren und einfachen Kennzeichnungsmethodik gerecht werden. Zudem wäre diese Variante relativ einfach von den Lebensmittelbetrieben umsetzbar und könnte ferner von diesen marketingstrategisch eingesetzt werden. Der Verbraucher könnte somit leicht über den Mehrwert des Produktes informiert werden. Dies kann sich nach Einschätzung des Europäischen Parlaments positiv auf die Wirtschaftlichkeit der Erzeuger auswirken, die stärker auf die Belange des Tierschutzes achten. Höhere Produktionskosten ließen sich durch eine erwartungsgemäß höhere Nachfrage tierschutzgerecht erzeugter Lebensmittel ausgleichen. Durch eine europaweite Kennzeichnungsverpflichtung kann zudem das Risiko einer Wettbewerbsverzerrung ausgeschlossen werden.



Einleitung Tierschutz ist in den letzten Jahren immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Insbesondere wird der Umgang mit den landwirtschaftlichen Nutztieren zunehmend kritisch betrachtet. Umfragen der Europäischen Kommission haben gezeigt, dass vielen Verbrauchern der Schutz und das Wohlergehen der Tiere ein besonders wichtiges Anliegen ist.1 Demnach 1



Europäische Kommission (2005a, 2005b, 2007).
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steht bei der Nutztierhaltung nicht nur die Lebensmittelerzeugung im Mittelpunkt der Betrachtung, auch die ethischen Kriterien der Erzeugung werden zunehmend vom Verbraucher bewertet und bewusst mit in die Kaufentscheidung einbezogen. Hierbei spielt eine deutliche, leicht verständliche und sichere Kennzeichnung der Lebensmittel mit tierischen Bestandteilen eine erhebliche Rolle. Zahlreiche Konsumentenumfragen zeigen jedoch, dass die Verbraucher mit dem bestehenden Kennzeichnungssystem unzufrieden sind. Die europäischen Bürger wünschen sich mehrheitlich bessere Informationen über die Lebensbedingungen der Nutztiere.2 Da der Verbraucher beim Einkauf in den seltensten Fällen die Möglichkeit hat, selber zu überprüfen, in welchem Ausmaß bei Produkten mit tierischen Zutaten dem Tierschutzgedanken Rechnung getragen wurde, ist er auf entsprechende Angaben auf dem Produkt angewiesen. Eine einheitliche, transparente und damit verbraucherfreundliche Kennzeichnungspflicht bezüglich der Produktionsumstände fehlt jedoch in der EU. Lediglich bei den Schaleneiern ist europaweit eine einheitliche Kennzeichnung bzgl. des Haltungssystems vorgeschrieben. Ein erheblicher Anteil der produzierten Schaleneier wird jedoch im Rahmen der Lebensmittelproduktion weiterverarbeitet. Für eihaltige Lebensmittel fehlt jedoch eine Kennzeichnung. Damit wird dem Bedarf des Verbrauchers nach Information nicht Rechnung getragen, und es ist ihm nicht möglich, eine bewusste Kaufentscheidung zu treffen. Das Europäische Parlament möchte jedoch den europäischen Verbraucher stärken und sein Recht auf Information gewährleisten. Die fehlende Kennzeichnung von Eiprodukten in Hinblick auf die Haltungssysteme widerspricht sowohl dem Verbraucherwunsch als auch der Absicht des Europäischen Parlaments. Eine verbindliche Darstellung der Haltungssysteme bei Eiprodukten sollte daher konsequenterweise verpflichtend eingeführt werden, um dem wachsenden Informationsbedürfnis der Verbraucher gerecht zu werden.



Im Folgenden soll die Machbarkeit einer europaweiten verpflichtenden Etikettierung für Eiprodukte dargelegt werden. Nachdem einleitend die Grundlagen der Haltungssysteme vorgestellt werden, wird anschließend ein aktueller Überblick über die Situation der Eiererzeugung gegeben. Als Schwerpunkt dieser Studie sollen zum einen die Aussagen der Verbraucher zum Thema berücksichtigt werden und zum anderen der unzureichende Verbraucherschutz aufgrund einer fehlenden Kennzeichnung eihaltiger Lebensmittel kritisch beleuchtet werden. Die Diskrepanz zwischen dem von der EU verstärkt angestrebten Verbraucherschutz und der fehlenden Möglichkeit des Verbrauchers, sich bewusst für bestimmte Tierschutzstandards zu entscheiden, stellt den Kernpunkt dieser Ausarbeitung dar. Hierbei werden unterschiedliche Umfrageergebnisse erläutert. Zudem wird die betriebswirtschaftliche Perspektive einer möglichen Kennzeichnungspflicht beleuchtet und die Chancen, die mit einer EU-weiten und verbindlichen Etikettierung für die Wirtschaftsunternehmen verbunden sind, werden dargestellt. Zudem wird das vom Europäischen Parlament angestrebte Ziel des stärkeren Verbraucherschutzes und der besseren Informationspolitik verdeutlicht. Abschließend werden verschiedene Durchführungsmöglichkeiten zur Kennzeichnung eihaltiger Lebensmittel aufgezeigt.
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3



1. Grundlagen 1.1 Darstellung der Haltungssysteme Im Folgenden werden die gesetzlich definierten Haltungssysteme bzgl. der Tierschutzbelange erläutert. Käfighaltung In der europäischen Union war die Haltung von Legehennen in konventionellen Käfigen gemäß der Richtlinie 1999/74/EG des Rates vom 19. Juli 1999 (EGLegehennenhaltungsrichtlinie) nur bis zum 31.12.2011 gestattet. In der EGLegehennenhaltungsrichtlinie wurde die Haltung im ausgestalteten Käfig als neue Haltungsform aufgenommen. In Österreich können ausgestaltete Käfige, die vor dem 01.01.2005 bereits genehmigt wurden noch bis zum Jahr 2020 genutzt werden. Innerhalb der EU ist keine zeitliche Einschränkung für die Nutzung von ausgestalteten Käfigen vorgesehen. Die Haltung in diesen Käfigen unterliegt u.a. folgenden Mindestanforderungen: Die gesamte Käfigfläche muss mind. 2.000 cm2 betragen. Es müssen ein Nest, Einstreu zum Scharren und Picken und geeignete Sitzstangen mit einer Länge von mind. 15 cm je Henne zur Verfügung stehen. Jeder Legehenne muss mind. 750 cm2 zur Verfügung stehen, wobei mind. 600 cm2 nutzbare Fläche vorhanden sein muss. Hierbei sind die Nestflächen nicht Teil der nutzbaren Fläche. Das Platzangebot im ausgestalteten Käfig ist gegenüber dem mittlerweile verbotenen konventionellen Käfig geringfügig vergrößert worden (von 550 cm2 auf 600 cm2). Zudem werden den Hennen Sitzstangen, eine Nestfläche und Einstreu angeboten. Auf den ersten Blick stellt der ausgestaltete Käfig demnach eine geringfügige Verbesserung gegenüber dem konventionellen Käfig dar. Diese Haltungsform führt jedoch zu starken Einschränkungen der natürlichen Verhaltensmöglichkeiten und wird somit nicht den arteigenen Verhaltensweisen der Tiere gerecht. Auch im ausgestalteten Käfig sind die Möglichkeiten der Fortbewegung, des Körperpflegeverhaltens, insbesondere die Ausübung des Sandbadens sowie nestorientiertes Verhalten, Nahrungssuche- und aufnahmeverhalten, Ruhe- und Sozialverhalten deutlich eingeschränkt. Die Gründe dafür sind systemimmanent. Bei einer Käfighaltung liegt eine starke räumliche Begrenzung vor und die Schwierigkeit, den Hennen Substrat sowie andere verhaltensrelevante Reize anzubieten. Auf Grund dessen wird die Haltung im Käfig aus Tierschutzgründen abgelehnt. Im Vergleich zu Käfigsystemen sind die im Folgenden aufgeführten alternativen Haltungssysteme prinzipiell tiergerechter. Sie ermöglichen es den Hennen zumindest ansatzweise, sich artgemäß zu verhalten.3
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Boden- Volierenhaltung Bei der Bodenhaltung dürfen gemäß der EG-Legehennenhaltungsrichtline nicht mehr als 9 Legehennen je m2 nutzbarer Fläche gehalten werden. Zudem bekommen die Hennen ein Nest zur Verfügung gestellt (mind. ein Einzelnest für je 7 Hennen oder für max. 120 Hennen 1 m2 Nestfläche) und geeignete Sitzstangen (mind. 15 cm je Henne). Neben der klassischen Bodenhaltung, bei der nur eine Ebene von den Hennen genutzt wird, gibt es Haltungseinrichtungen, bei denen sich die Hennen auf mehreren Ebenen frei bewegen können. Diese Haltung auf mehreren Ebenen wird auch als „intensive Bodenhaltung“ oder als „Volierenhaltung“ bezeichnet. Hinsichtlich der Vermarktung ist diese Bezeichnung jedoch nicht relevant, da auch die in den Volieren erzeugten Eier als „Eier aus der Bodenhaltung“ vermarktet werden (vgl. Verordnung (EG) Nr. 589/2008; Richtlinie 2002/4/EG). Freilandhaltung Im Rahmen der Freilandhaltung wird den Legehennen neben der Stallhaltung auch ein Zugang ins Freie gewährt. Die grundsätzlichen Haltungsanforderungen im Stall (RL 1999/74/EG, Art. 4) werden demnach um weitere Anforderungen, die die Gestaltung der Freifläche betreffen, ergänzt. So muss beispielsweise der Auslaufbereich über Unterschlupfmöglichkeiten zum Schutz vor widrigen Witterungsbedingungen verfügen. In der Verordnung (EG) Nr. 589/2008 der Kommission vom 23. Juni 2008 mit Durchführungsbestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates hinsichtlich der Vermarktungsnormen für Eier sind weitere Mindestanforderungen für die Freilandhaltung von Legehennen zu finden. Hierbei ist u.a. definiert, dass jeder Henne tagsüber ein uneingeschränkter Zugang zu einem Auslauf im Freien gewährt werden muss, der mind. 4 m2 umfasst. Zudem darf die Besatzdichte die Anzahl von 2.500 Hennen je Hektar nicht überschreiten. Ökologische Haltung Die EG-Öko-Basisverordnung VO (EG) Nr. 834/2007 und VO (EG) Nr. 889/2008 mit den Durchführungsbestimmungen definiert u.a. die Anforderungen der ökologischen Legehennenhaltung. Hierbei muss jeder Legehenne -wie bei der herkömmlichen Freilandhaltungmind. 4 m2 Außenfläche zur Verfügung stehen. Im Stall dürfen im Rahmen der ökologischen Haltung maximal 6 Legehennen je m2 gehalten werden. Zudem ist die präventive Verabreichung von chemisch-synthetischen, allopathischen Tierarzneimitteln, Antibiotika, Wachstums- oder leistungsfördernden Stoffen, Hormonen oder ähnlichen Stoffen zur Kontrolle der Fortpflanzung verboten. Das Kupieren der Schnäbel, ein sehr schmerzhafter Eingriff, ist ebenfalls bei der ökologischen Haltung verboten. Fazit: Die Haltung von Legehennen in Käfigen ist aufgrund der starken räumlichen Begrenzung nicht mit den Belangen des Tierschutzes vereinbar. Hierbei werden die Legehennen bei der Ausübung ihres arteigenen Verhaltens deutlich eingeschränkt. Die alternativen Haltungssysteme hingegen bieten den Hennen mehr Lebensraumfläche und somit auch eher die Möglichkeit, ihre natürlichen Verhaltensweisen auszuüben.
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1.2.



Marktsegmente



Ein großer Anteil der produzierten Eier wird von der Lebensmittelindustrie weiterverarbeitet, bevor er beim Endverbraucher ankommt. Laut dem aktuellen Bericht des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz entfielen im Jahr 2009 insgesamt 52 % des Gesamtverbrauchs an Eiern auf die unmittelbaren Eierkäufe der Haushalte. Etwa 32 % der produzierten Eier wurden als weiterverarbeitete Eiprodukte in der Nahrungsmittelindustrie verwendet und 16 % des Gesamtkonsums erfolgte durch Großverbraucher wie z.B. Großküchen oder Bäckereien.



Quelle: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (2012). Da nur die ungekochten Schaleneiner im Verkauf gekennzeichnet werden müssen, kann sich der Endverbraucher nur bei rund der Hälfte der produzierten Eier bewusst für den Kauf und den Konsum der Eier aus einer bestimmten Haltungsform entscheiden. Beim Kauf von Eiprodukten ist es dem Verbraucher nicht möglich, eine bewusste Kaufentscheidung zu treffen.



2. Rechtliche Grundlagen zur Kennzeichnungspflicht für Lebensmittel Die Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. März 2000 legt die Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Etikettierung und Aufmachung von Lebensmitteln sowie die Werbung hierfür dar. Eine Bestimmung zur Darlegung des Haltungssystems der Legehennen bei eihaltigen Lebensmitteln wird jedoch nicht in dieser Richtlinie gefordert. Demnach muss in der Zutatenliste nur die Eizutat ausgewiesen werden, jedoch nicht die Haltungsform. Lediglich beim Verkauf von Schaleneiern ist die Angabe der Haltungsform verpflichtend vorgeschrieben. 6



Die Richtlinie 2000/13/EG wird zum 13. Dezember 2014 aufgehoben. Stattdessen tritt die Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 in Kraft. Diese Verordnung stärkt den Verbraucher und sein Recht auf Information wesentlich deutlicher als die Richtlinie 2000/13/EG. Bereits in den Erwägungsgründen der Verordnung 1169/2011 unter Abs. 1 wird dargelegt, dass die Union einen Beitrag zur Erreichung eines hohen Verbraucherschutzniveaus leistet. Diese Aussage basiert auf den Artikel 169 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). Hierbei wird unter dem Titel XV „Verbraucherschutz“ dezidiert dargelegt: „Zur Förderung der Interessen der Verbraucher und zur Gewährleistung eines hohen Verbraucherschutzniveaus leistet die Union einen Beitrag zum Schutz der Gesundheit, der Sicherheit und der wirtschaftlichen Interessen der Verbraucher sowie zur Förderung ihres Rechtes auf Information, Erziehung und Bildung von Vereinigungen zur Wahrung ihrer Interessen.“  Demnach beinhaltet ein hohes Verbraucherschutzniveau das Recht der Verbraucher auf Informationen. Im Abs. 3 heißt es weiter, dass, „um auf dem Gebiet des Gesundheitsschutzes der Verbraucher ein hohes Niveau zu erreichen und das Recht der Verbraucher auf Information zu gewährleisten, sichergestellt werden sollte, dass die Verbraucher in Bezug auf die Lebensmittel, die sie verzehren, in geeigneter Weise informiert werden.“ Weiter heißt es: „die Wahl der Verbraucher kann unter anderem durch gesundheitsbezogene, wirtschaftliche, umweltbezogene, soziale und ethische Erwägungen beeinflusst werden.“  Aufgrund einer fehlenden Kennzeichnung eihaltiger Lebensmittel bzgl. der Haltungsform kann der Verbraucher nicht in geeigneter Weise informiert werden. Somit kann er seine Auswahl auch nicht anhand ethischer Erwägungen ausrichten. In Abs. 4 wird zudem dargelegt, dass es ein allgemeiner Grundsatz des Lebensmittelrechts ist, den Verbrauchern die Möglichkeit zu bieten, in Bezug auf die Lebensmittel, die sie verzehren, eine fundierte Wahl zu treffen und alle Praktiken, die die Verbraucher irreführen können, zu verhindern.  Dem Verbraucher ist es aufgrund einer fehlenden Kennzeichnung nicht möglich, eine fundierte Wahl zu treffen. Weiter besagt Abs. 16, dass das Lebensmittelinformationsgesetz hinreichend flexibel sein sollte, um dem neuem Informationsbedarf der Verbraucher Rechnung zu tragen und um das Gleichgewicht zwischen dem Schutz des Binnenmarkts und den unterschiedlichen Erwartungen der Verbraucher in den Mitgliedsstaaten zu wahren. Damit das Lebensmittelinformationsrecht dem sich wandelnden Informationsbedürfnis der Verbraucher gerecht werden kann, sollte bei der Prüfung, ob eine Information über ein Lebensmittel verpflichtend sein muss, auch dem nachweislich großen Interesse der Mehrheit der Verbraucher an der Offenlegung bestimmter Informationen Rechnung getragen werden (Abs. 18). 7



 Ein großes Interesse der Mehrheit der Verbraucher an einer Kennzeichnung eihaltiger Lebensmittel zeigt sich anhand zahlreicher Verbraucherumfragen (u.a. Umfragen der Europäischen Union). Gemäß dem Artikel 39 können einzelne Staaten zusätzliche Angaben bei der Etikettierung von Lebensmitteln vorschreiben, wenn diese u.a. aus Verbraucherschutzgründen gerechtfertigt sind.  Da Verbraucherschutz das Recht des Verbrauchers auf Information beinhaltet, ist eine zusätzliche Angabe bei der Etikettierung von eihaltigen Lebensmitteln aus Verbraucherschutzgründen gerechtfertigt. Die Verordnung Nr. 1169/2011 stellt demnach insgesamt den Verbraucher deutlich stärker in den Mittelpunkt, stärkt seine Rechte und versucht seinem wachsenden Informationsbedürfnis gerecht zu werden. Deutlich ist jedoch zu erkennen, dass die fehlende Kennzeichnung eihaltiger Lebensmittel eine Lücke darstellt, die zu Lasten der Verbraucher geht. Die angestrebte Stärkung des Verbrauchers und sein Recht auf Information bleiben hierbei unberücksichtigt.



Kennzeichnung von Schaleneiern Seit dem 1. Januar 2004 müssen ungekochte Eier in der Schale bezüglich Haltungsform und Herkunft gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung von Eiern in der Schale ist europaweit einheitlich in den EG-Vermarktungsnormen für Eier geregelt. Es sind die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse und die Verordnung (EG) Nr. 589/2008 der Kommission mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates, die die Vermarktungsnormen für Eier definieren. Hierbei existiert eine Vielzahl von Auflagen und Vorschriften, die im Rahmen der Eiervermarktung zu berücksichtigen sind. Im Folgenden sollen nur die wichtigsten Vorgaben dargestellt werden. Die Vermarktungsnormen gelten jedoch nur für ungekochte und ungefärbte Eier in der Schale, nicht aber für weiterverarbeitete Eiprodukte. Jedes Ei der Güteklasse A ist mit einem Erzeugercode zu kennzeichnen, aus dem die Art der Legehennenhaltung, das Herkunftsland sowie die Betriebsnummer abgeleitet werden kann. Den Aufbau und die Definition der Kennnummer des Erzeugercodes wird in der Richtlinie 2002/4/EG dargestellt. Der Code auf dem Ei muss deutlich sichtbar und leicht lesbar sein.4 Die Bedeutung des Erzeugercodes ist auf der Verpackung zu erläutern. Ziel einer solchen Kennzeichnung ist es, dem Verbraucher die Möglichkeit einer bewussten Kaufentscheidung zu geben. Diese Regelung sollte dementsprechend genauso für Lebensmittel gelten, die Eier beinhalten.
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Verordnung (EG) Nr. 589/2008 der Kommission, Artikel 9.
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3. Verbraucheransichten Die Europäische Kommission führte in den Jahren 2005 und 2007 zwei EurobarometerUmfragen über die Einstellung der Verbraucher zum Thema Tierschutz durch. Hierbei zeigte sich, dass den Verbrauchern der Schutz und das Wohlergehen der landwirtschaftlichen Nutztiere ein großes Anliegen ist. Im Rahmen der Eurobarometer-Umfrage „Attitudes of EU citizens towards animal Welfare” aus dem Jahr 2007 konnten die Befragten ihre Einschätzung zur tiergerechten Haltung und dem Wohlergehen von Nutztieren auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten, wobei der Wert 1 „unwichtig“ und der Wert 10 „sehr wichtig“ bedeutet. In Österreich wurde die Bedeutsamkeit von Tierschutz mit 7,7 Punkten bewertet und lag somit knapp unter dem EU-Durchschnitt mit 7,8 Punkten.5 Im Rahmen der Eurobarometerumfrage „Attitudes of Consumers towards the welfare to farmed animals“ aus dem Jahr 2005 zeigte sich, dass 58 % aller Umfragebeteiligten der EU den Tierschutz im Rahmen der Legehennenhaltung als „schlecht“ bis „sehr schlecht“ beurteilten. In Österreich vertraten 68% der Befragten diese Meinung.6 Eine Verbesserung des Schutzes der Legehennen wünschten sich daher 44 % der Umfragebeteiligten. Von den Befragten aus Österreich waren 49% der Meinung, dass der Schutz der Legehennen verbessert werden sollte. 7 Auch die im Jahr 2005 durchgeführte Internetbefragung der Europäischen Kommission zeigte ähnliche Ergebnisse. Hierbei beurteilten 77,1% der Umfragebeteiligten den Tierschutz im Rahmen der Legehennenhaltung als „schlecht“ bis „sehr schlecht“. Von den Befragten aus Österreich waren 67,2% dieser Meinung. Europaweit wünschten sich 87,1% der Befragten eine Verbesserung der Haltungsbedingungen. Von den österreichischen Befragten waren es 80%, die sich eine Verbesserung wünschten.8 Im Rahmen der Eurobarometer-Umfrage „Attitudes of Consumers towards the welfare to farmed animals“ (2005) gab eine Mehrheit der befragten EU-Bürger (57%) an, dass sie bereit seien, mehr für Eier aus tierschutzgerechten Haltungssystemen zu zahlen.9 Wie hoch die genannte Zahlungsbereitschaft im Einzelnen ist, wird in der folgenden Darstellung verdeutlicht.



5



Europäische Kommission (2007), S.5. Europäische Kommission (2005a), S. 10. 7 Europäische Kommission (2005a), S. 25. 8 Europäische Kommission (2005b,c,d). 9 Europäische Kommission (2005a), S. 50. 6
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EU-Verbraucherumfrage zur Zahlungsbereitschaft für tierschutzgerecht erzeugte Eier



Quelle: Europäische Kommission (2005a), S. 50.



In Österreich waren sogar 69 % der Befragten dazu bereit, mehr zu bezahlen. Hierbei gaben 26 % der Befragten an, sie würden 5% mehr zahlen, 27% würden 10% mehr zahlen und 9% wären bereit 25% mehr zu zahlen. Rund 5% der Befragten wären sogar bereit, mehr als 25% mehr für Eier aus tierschutzgerechten Haltungssystemen zu zahlen.10 Ein weiterer Bestandteil der Eurobarometerumfrage betraf das Verbraucherverhalten beim Eierkauf. Rund 38% der EU weit Befragten gaben an, dass sie Eier aus Freilandhaltung kauften (Österreich 60%), 10% kauften Eier aus anderen alternativen Haltungsformen wie z.B. der Bodenhaltung (Österreich 6%) und nur 16% aller Befragten gaben an, dass sie Eier aus Käfighaltung kauften (Österreich 3%). Lediglich 8% der Befragten (Österreich 8%) gaben an, keine Eier zu kaufen und 18% sagten, dass sie nicht auf das Haltungssystem beim Eierkauf achten würden (Österreich 16% ).11 Obwohl die Mehrzahl der Verbraucher preisbewusst agiert, zeigen diese Ergebnisse in aller Deutlichkeit, dass ein großer Anteil der aufgeklärten Verbraucher Produkte mit spezifischen Eigenschaften (hier ist es die Haltungsform) auch in Bezug auf den Tierschutzindikator kaufen möchte. Bei der Eurobarometer-Umfrage „Attitudes of Consumers towards the welfare to farmed animals” aus dem Jahr 2005 zeigte sich, dass die meisten Befragten in der Europäischen Union (74 %) der Meinung sind, dass sie mit ihrem Kaufverhalten eine artgerechte Tierhaltung 10 11



Europäische Kommission (2005a), S. 50. Europäische Kommission (2005a), S. 36.
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beeinflussen können. Von den deutschen Befragten waren es rund 70 %, die von einer durch das Kaufverhalten bedingten Veränderung der Tierschutzbedingungen ausgingen.12 Bislang ist es jedoch für die Verbraucher beim Kauf von tierischen Produkten sehr wenig oder gar nicht transparent, wie die Lebensqualität der Nutztiere war.13 Demnach zeigten die Ergebnisse der Eurobarometer-Umfrage „Attitudes of EU citizens towards animal Welfare” aus dem Jahr 2007, dass die Verbraucher mit dem bestehenden Kennzeichnungssystem unzufrieden sind. In Deutschland gaben 69 % der Befragten an, dass beim Kauf von tierischen Produkten keine ausreichenden Informationen über die Haltungsbedingungen sowie den Schutz der Tiere auf den Produktverpackungen zu finden seien. In der gesamten EU sagten rund 54 % der Befragten, dass Informationen über Tierschutz beim Einkauf schlecht zu finden seien und es somit schwierig sei, Produkte zu erkennen, die aus tierfreundlichen Produktionssystemen stammen.14 Die Bürger in Europa wünschen sich mehrheitlich mehr Informationen über die Lebensbedingungen der Nutztiere.15 So zeigten die Ergebnisse der Internet-Befragung der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2005, dass sich 89,6 % der Befragten eine verbesserte Etikettierung von Lebensmitteln wünschten, um die Tierschutzbedingungen, unter denen die Produkte hergestellt werden, besser identifizieren zu können. In Deutschland sprachen sich sogar 95,7% der Befragten für eine bessere Kennzeichnung tierschutzgerecht erzeugter Lebensmittel aus.16 Zudem waren 89,2 % der EU-Befragten der Meinung, dass ein besseres Wissen über die Tierhaltungsbedingungen ihre Kaufentscheidung mit beeinflussen würde. In Deutschland vertraten sogar 94,2 % der Befragten diese Ansicht.17 Diese Umfrageergebnisse zeigen, dass dem Informationsbedürfnis der Verbraucher bzgl. der Tierschutzbedingungen, unter denen ein Produkt hergestellt wurde, mittels der jetzigen Kennzeichnung nicht ausreichend Rechnung getragen wird. In den Erwägungsgründen der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 Nr. 18 wird betont, dass bei der Prüfung, ob eine Information über ein Lebensmittel verpflichtend sein muss, auch dem nachweislich großen Interesse der Mehrheit der Verbraucher an der Offenlegung bestimmter Informationen Rechnung getragen werden muss. Im Rahmen der Umfragen der Europäischen Union kritisierte die Mehrheit der Umfragebeteiligten, dass Informationen über den Tierschutz beim Einkauf schlecht zu finden seien. Demzufolge sprach sich eine überwältigende Mehrheit der Verbraucher für eine bessere Kennzeichnung tierschutzgerecht erzeugter Produkte aus. Diese Ergebnisse werden durch eine Umfrage der Integral Marktforschung aus dem Jahr 2011 zum Thema „Einstellung zur Kennzeichnung von Produkten mit Käfigeiern“ bestätigt. Diese Umfrage wurde in folgenden Ländern durchgeführt: Slowakei, Tschechische Republik, Polen, Schweden, Slowenien, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Bulgarien, Österreich, Italien, Frankreich, Griechenland, Schweiz und Spanien.



12



Europäische Kommission (2005a), S. 45. Vgl. Knierim Ute (2010), S. 7. 14 Europäische Kommission (2007), S. 41f.. 15 Vgl. Knierim Ute (2010), S. 7. 16 Europäische Kommission (2005b), S. 11. 17 Europäische Kommission (2005b), S. 14. 13
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Den an der Umfrage Beteiligten wurde die Frage gestellt, ob sie sich nicht nur eine Etikettierung von Eiern wünschten, sondern auch eine verpflichtende Kennzeichnung von Produkten, die Ei enthielten. Durchschnittlich 80% der Umfragebeteiligten sprachen sich für eine verpflichtende Kennzeichnung aus, in Österreich waren es sogar 87%. Zusammenfassend verdeutlichen die Umfrageergebnisse, dass die Verbraucher bzgl. der Tierschutzanforderungen aufgeklärt sind und ihnen bewusst ist, aus welcher Haltungsform die jeweiligen Schaleneier stammen. Sie können den Erzeugercode auf den Eiern deuten und wissen die Tierschutzstandards den unterschiedlichen Haltungssystemen zuzuordnen. Die angebotenen Eier unterscheiden sich nicht in ihrer Zusammensetzung oder hinsichtlich sonstiger qualitativer Merkmale, sondern ausschließlich nur aufgrund der Haltungsformen der Legehennen. Die erhöhte Zahlungsbereitschaft der Verbraucher verdeutlicht demnach, dass sie ihre Kaufentscheidungen nach ethischen Kriterien ausrichten und sie durch ihr Kaufverhalten die Haltungsformen der Legehennen bewusst beeinflussen möchten. Deutlich wurde zudem, dass die überwiegende Mehrheit der Verbraucher mit der bestehenden Kennzeichnung von Lebensmitteln unzufrieden ist und der Wunsch nach einer besseren Kennzeichnung tierschutzgerecht erzeugter Lebensmittel besteht.



4. Betriebswirtschaftliche Sichtweise Oftmals führen höhere Anforderungen an eine tierschutzgerechte Produktion zu höheren Produktionskosten.18 Daher spricht sich die Kommission in ihrem Bericht über die Optionen für eine Tierschutzkennzeichung19 dafür aus, dass dort, wo höhere Tierschutznormen angewandt werden, die Erzeuger Wege finden müssen, um für ihre Erzeugnisse einen Preis zu erhalten, der dem Mehrwert der Erzeugnisse entspricht und ihnen somit einen Ausgleich für die getätigten Investitionen bietet. Demnach muss den Erzeugern ein ökonomischer Anreiz geboten werden, sich stärker um eine tierschutzorientierte Nutztierhaltung zu bemühen. Wenn dem Verbraucher die Möglichkeit gegeben wird, informierte Kaufentscheidungen treffen zu können, kann dies ein wirtschaftlicher Anreiz für die Agrarindustrie sein, das Wohlergehen der Nutztiere zu verbessern.20 Hat der Verbraucher keine Möglichkeit, Informationen über den Mehrwert eines Lebensmittels zu erlangen, kann man nicht von ihm erwarten, dass er einen höheren Preis zu zahlen bereit ist.21 Erhält der Verbraucher hingegen mehr Informationen über ein Lebensmittel und die Umstände, unter denen es produziert wurde, so wird er, nach Einschätzung der Kommission, zunehmend solche Lebensmittel nachfragen, bei deren Erzeugung stärker auf die Belange des Tierschutzes geachtet wurde. Dieser Effekt kann sich über die Versorgungskette positiv auf 18



Knauf Renate (2011). Europäische Kommission (2009), S. 4. 20 Europäische Kommission (2009), S. 2-4. 21 Europäische Kommission (2009), S. 7 19
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die Wirtschaftlichkeit der Erzeuger auswirken, die somit einen angemessenen Preis für ihre Produkte erzielen und daher höhere Produktionskosten ausgleichen können. Ein solches System stellt demzufolge eine „Win-win-Situation“ dar, von der alle Beteiligten profitieren.22 Des Weiteren heißt es im Bericht der Kommission, dass „sowohl in der Analyse der Ergebnisse zweier Eurobarometer-Umfragen23 als auch in einer Durchführbarkeitsstudie24 zur Tierschutzkennzeichnung darauf hingewiesen wird, dass eine auf fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen basierende und anhand harmonisierter Anforderungen bewertete Tierschutzkennzeichnung die Verbraucher in die Lage versetzen könnte, überlegte Kaufentscheidungen zu treffen und es den Erzeugern ermöglichen könnte, von den Marktmöglichkeiten zu profitieren.“25 Zudem spricht sich die Kommission dafür aus, dass die Politik der EU bezüglich der Tierschutzinformationen in der tierischen Erzeugung den Landwirten zukünftig die strategische Unterstützung leisten sollte, die sie benötigen, um die von den Verbrauchern gewünschte Qualität zu liefern und dies erfolgreich zu kommunizieren.26 Die Europäische Union ist stets darum bemüht, Wettbewerbsverzerrungen, die aufgrund unterschiedlicher rechtlicher Rahmenbedingungen entstanden sind, durch eine Harmonisierung der Rechtsgebiete abzubauen. Um Wettbewerbsverzerrungen ausschließen zu können, sollte die Kennzeichnungspflicht für eihaltige Lebensmittel EU-weit erfolgen. Da preiswert produzierte Schaleneier aus der Käfighaltung genauso wie sonstige Eibestandteile (Flüssigei,eigelb,-eiweiß, Trockenei, -eigelb, -eiweiß) nach wie vor importiert werden können, nutzen viele Lebensmittelproduzenten diese Eier im Rahmen ihrer Produktion und haben demnach einen Kostenvorteil gegenüber den Unternehmen, die Eier aus alternativen Haltungssystemen verwenden. Sollten nur einzelne Mitgliedsstaaten eine verpflichtende Kennzeichnung eihaltiger Lebensmittel durchführen, wären diese gegenüber den anderen Ländern deutlich benachteiligt, da davon auszugehen ist, dass die Lebensmittel, deren Bestandteile unter einem geringen Tierschutzstandard produziert wurden (Käfigeier), weniger häufig nachgefragt werden. Nur eine einheitliche und länderübergreifende Kennzeichnung eihaltiger Lebensmittel würde alle Mitgliedsstaaten in die gleiche Wettbewerbssituation versetzen und somit nicht den Wirtschaftsinteressen der beteiligten Unternehmen entgegenstehen.



5. Ziele des Europäischen Parlaments In einem aktuellen Bericht des Europäischen Parlaments über eine Absatzförderungs- und Informationsstrategie für die Agrarerzeugnisse Europas wird die Tatsache unterstrichen, „dass auf dem Binnenmarkt eine allgemeine und nachhaltige Förderung benötigt wird, um sicherzustellen, dass europäische Verbraucher über die Eigenschaften und den Mehrwert



22



Europäische Kommission (2009), S. 2 Europäische Kommission (2005a), Europäische Kommission (2007). 24 Die vollständige Studie einschließlich der Schlussfolgerungen findet sich unter: http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/labelling_en.htm 25 Europäische Kommission (2009), S. 4. 26 Bericht der Kommission (2009), S. 3. 23
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landwirtschaftlicher Erzeugnisse aus Europa, die auf dem Binnenmarkt erhältlich sind, informiert werden“.27 Weiterhin fordert das Europäische Parlament, „die Möglichkeit, die Herkunft der Produkte, die nicht unter die Qualitätsbezeichnungen fallen, zu fördern, indem die Eigenschaften und die Qualität hervorgehoben werden“.28 Zudem fordert das Europäische Parlament die Kommission auf, “ die Verbraucher stärker dafür zu sensibilisieren, dass die europäischen Landwirtschaftsstandards in Bezug auf Qualität, Sicherheit, Tierschutz, ökologische Nachhaltigkeit etc. im internationalen Vergleich die höchsten Anforderungen erfüllen und sich dies im Endpreis der Produkte widerspiegelt.“ Es ist der Ansicht, dass „die Verbraucher in transparenter Weise über die Kennzeichnung von europäischen Produkten und ihre Merkmale informiert werden sollten, um das Risiko des Kaufs gefälschter Produkte zu verringern und entscheiden zu können, was sie kaufen“.29 Dieser Bericht zeigt in aller Deutlichkeit, dass eine Kennzeichnungsverpflichtung für Eiprodukte bzgl. des Haltungssystems von Seiten des Europäischen Parlaments ausdrücklich gewünscht wird. Der europäische Verbraucher soll über die Eigenschaften und den Mehrwert landwirtschaftlicher Erzeugnisse aus Europa informiert werden. Dies schließt die Information bzgl. der Haltungsform ein. Die Produkteigenschaft sowie seine Qualität soll hervorgehoben werden und der Verbraucher soll dafür sensibilisiert werden, dass sich u.a. höhere Tierschutzstandards auf den Endpreis der Produkte auswirken. Ausdrücklich wird betont, dass der Verbraucher in transparenter Weise über die Produktmerkmale informiert werden sollte. Durch die fehlende Kennzeichnung von Eiprodukten bzgl. der Haltungssysteme kann dem Ansinnen des Europäischen Parlaments nicht Rechnung getragen werden. Demzufolge ist auch eine verpflichtende Darstellung des Haltungssystems bei Eiprodukten unumgänglich.



6. Durchführungsmöglichkeiten einer verpflichtende Kennzeichnung von Eiprodukten Gemäß der Verordnung 1169/2011, Artikel 7 Nr. 1a dürfen „Informationen über Lebensmittel nicht irreführend sein, insbesondere in Bezug auf Eigenschaften des Lebensmittels, insbesondere in Bezug auf Art, Identität, Eigenschaften, Zusammensetzung, Menge, Haltbarkeit, Ursprungsland oder Herkunftsort und Methode der Herstellung oder Erzeugung.“ Gemäß Artikel 7 Nr. 2 „müssen die Informationen über Lebensmittel zutreffend, klar und für den Verbraucher leicht verständlich sein.“ Die Kennzeichnung erhitzter Eier und eihaltiger Lebensmittel sollte auf Basis der bereits bestehenden gesetzlichen Vorgaben zur Kennzeichnung von ungekochten Schaleneiern fortgeführt werden. Die Kennzeichnung von ungekochten Eiern in der Schale ist europaweit bereits in den EGVermarktungsnormen verbindlich geregelt. Der direkt auf dem Ei gedruckte Erzeugercode 27



Europäisches Parlament (2012), Allgemeiner Ansatz, Nr. 6. Europäisches Parlament (2012), Allgemeiner Ansatz, Nr. 26. 29 Europäisches Parlament (2012), Allgemeiner Ansatz, Nr. 28. 28
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gibt Auskunft über die Haltungsform, aus dem das Ei entstammt, sowie über den Mitgliedsstaat, das Bundesland, die Betriebsnummer und die Stallnummer der Produktionsstätte. Über diesen Erzeugercode kann der Verbraucher mit Hilfe der Verpackung neben der Haltungsform die Produktion bis zum Ursprung zurückverfolgen. Der Verbraucher hat sich bereits an diese Kennzeichnung gewöhnt und weiß die Zuordnung über den Erzeugercode zu nutzen. Die verschiedenen Verbraucherumfragen haben gezeigt, dass der Verbraucher bzgl. der unterschiedlichen Haltungssysteme aufgeklärt ist und ihm die hierbei bereits verwendeten Begrifflichkeiten der Haltungssysteme bekannt sind. Um nun den Anforderungen des Artikel 7 Nr. 1a und Nr. 2 gerecht zu werden, sollte die bereits genutzte Begrifflichkeit der existierenden Haltungsformen bei der Kennzeichnung von Eiprodukten und erhitzten Eiern beibehalten werden. Konsequenterweise muss nun auch bei Produkten, die Eier enthalten, diese Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit gewährleistet sein. Eine verpflichtende Kennzeichnung bzgl. der jeweiligen Haltungsform muss demnach folgenden Geltungsbereich umfassen: -



Lebensmittel, die Eier oder Eibestandteile (Flüssigei, -eigelb, -eiweiß, Trockenei, -eigelb, -eiweiß) beinhalten,



-



Flüssigei, -eigelb, -eiweiß, Trockenei, -eigelb, -eiweiß,



-



Verpackte und unverpackte erhitzte Eier.



Bei unverpackten Lebensmitteln, die Eier oder Eibestandteile beinhalten, oder bei unverpackten erhitzen Eiern muss ebenfalls ein eindeutiger Hinweis auf die jeweilige Haltungsform der Legehennen gegeben werden. Der Hinweis auf die jeweilige Haltungsform sollte für den Verbraucher leicht erkennbar sein und auf einem Schild neben der Ware erfolgen.



Kennzeichnungsvarianten Im Folgenden werden verschiedene Kennzeichnungsvarianten für eihaltige Lebensmittel vorgestellt: Kennzeichnungsvariante 1 In der Zutatenliste wird hinter der Darstellung der Eizutat, in Klammern stehend, der gleiche Erzeugercode, wie er bei den geprinteten Eiern vorgeschrieben wird, dargestellt. Beispiel: Zucker, Milch, Butter, Ei (1-DE-0521041), Mehl. Um diesen Erzeugercode deuten zu können, muss zusätzlich auf der Verpackung eine Erläuterung (Zuweisungssschlüssel) dargestellt werden. Vorteil dieser Darstellung wäre die direkte Rückverfolgbarkeit der Eizutat und somit eine vollkommen transparente Darstellung des Produktionsursprunges. Der Verbraucher kann hierbei exakt nachvollziehen, wie und wo genau das Ei produziert wurde. Dem Wunsch des 15



Verbrauchers und seinem Informationsbedürfnis bzgl. der Produktion und der Herkunft der Lebensmittel, könnte mittels einer solchen Kennzeichnung vollkommen Rechnung getragen werden. Ein Nachteil dieser Kennzeichnungsmethodik für Eiprodukte wäre jedoch in der praktischen Umsetzung zu sehen. Zum einen ist der Platz auf der Lebensmittelverpackung in der Regel sehr begrenzt. Die zusätzliche Darstellung einer Erläuterung des Erzeugercodes würde bei kleineren Produkten mit wenig Verpackungsfläche erhebliche Probleme bereiten. In der Praxis erfolgt der Einkauf der Zutaten in der Regel nicht immer von ein und demselben Hersteller, sondern kann in Abhängigkeit vom Preis immer wieder von unterschiedlichen Erzeugern erfolgen. Demzufolge wäre das Endprodukt produzierende Unternehmen durch eine solche Darstellung auf der Produktverpackung dazu gezwungen, den Aufdruck auf der Verpackung fortlaufend zu verändern. Diese Methodik würde einen erheblichen Mehraufwand für die produzierenden Betriebe bedeuten und demnach einen nicht unerheblichen Kostenfaktor darstellen.



Kennzeichnungsvariante 2 Die meisten Verbraucher interessieren sich beim Kauf von Eiern in erster Linie für das Haltungssystem, in dem die Eier produziert wurden. Informationen bzgl. des Mitgliedstaates, des Bundeslandes und des Betriebes, in dem das Ei produziert wurde, sind weniger häufig die Basis einer Kaufentscheidung. Da der Platz auf der Verpackung zumeist begrenzt ist und dem Verbraucher eine schnelle Zuordnung der Haltungsform gegeben sein sollte, wird vorgeschlagen, die Haltungsform in der Zutatenliste direkt hinter der Aufführung der Eizutat darzustellen. Somit kann auf die Darstellung eines Zuweisungsschlüssels über einen Zahlencode (Die Ziffer 0 steht für ökol. Haltung, die Ziffer 1 steht für die Freilandhaltung etc.) auf der Verpackung verzichtet werden. Um den Verbraucher nicht zu verwirren und ihm eine klare und deutliche Zuordnung der Haltungsformen zu ermöglichen, sollte die Verwendung der bereits gesetzlich festgeschriebenen Begrifflichkeiten30 der Haltungssysteme (ökologische Haltung, Freiland-, Boden-, Käfighaltung) weiterhin Bestand haben. Die Haltungsform sollte, in Klammern stehend, direkt hinter der Eizutat ausgewiesen werden. Beispiel: Zucker, Milch, Butter, Ei (Bodenhaltung), Mehl Vorteil dieser Kennzeichnungsmethodik ist, dass der Verbraucher unmittelbar die Möglichkeit erhält, Informationen über das Haltungssystem zu erlangen. Er ist nicht gezwungen, den Erzeugercode umständlich über einen Kennzeichnungsschlüssel zu entziffern. Somit wird auf



30



Richtlinie 2002/4/EG, Anhang 2.1; Verordnung (EG) Nr. 589/2008.
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eine sehr verbraucherfreundliche Art und Weise seinem Informationsbedürfnis Rechnung getragen. Nachteil dieser einfachen Kennzeichnungsmethodik wäre jedoch, dass es hierbei dem Verbraucher nicht möglich ist, sich bewusst für Eiprodukte zu entscheiden, bei denen die Eizutat aus einem bestimmten Land oder von einem bestimmten Betrieb kommt. Die Darstellung dieser zusätzlichen Informationen wird jedoch bei eihaltigen Produkten, die in der Regel nur zu einem Teil aus Eiern bestehen, als unverhältnismäßig betrachtet.



Kennzeichnungsvariante 3 Neben einer verpflichtenden Angabe der Haltungsform bei Eiprodukten in der Zutatenliste sollte zusätzlich eine freiwillige Angabe bzgl. der Haltungsform auf dem Eiprodukt ermöglicht werden. Hierbei kann beispielsweise der Lebensmittelhersteller auf seinem Produkt, welches kein Käfigei beinhaltet, ein eindeutiges Siegel anbringen (z.B. ein durchgestrichenes Bild von einem Huhn hinter Gitterstäben). Eine Etikettierung auf freiwilliger Basis sollte jedoch vom Verbraucher eindeutig zuzuordnen sein und daher für alle Mitgliedsstaaten einheitlich gestaltet sein. Der Vorteil einer freiwilligen Kennzeichnung läge in der marketingstrategischen Verwendung. Die Produktion von Eiern unter höheren Tierschutzstandards ist oftmals aufwendiger und dementsprechend kostenintensiver.31 Demnach ist die Herstellung von Eiprodukten mit Eiern aus anderen Haltungsformen als der Käfighaltung zwangsläufig auch teurer. Studien haben gezeigt, dass der Verbraucher Tierschutz honoriert und bereit ist, höhere Preise für tierschutzgerecht erzeugte Produkte zu zahlen. Der Hersteller kann somit die Verwendung von Eiern aus Haltungsformen, die höheren Tierschutzstandards entsprechen, werbewirksam verwenden, indem er durch eine deutliche und einheitlich geregelte Kennzeichnung sein tierschutzgerecht erzeugtes Produkt bewirbt. Zudem kann er den höheren Produktpreis dem preisbewussten Verbraucher gegenüber rechtfertigen. Es steht zwar bereits jetzt schon jedem Hersteller frei, auf seinem Eiprodukt die Haltungsform auszuweisen, jedoch sollte hierbei eine einheitliche und somit verständliche und transparente Kennzeichnung ermöglicht werden. Mit einem einheitlichen Siegel könnte der Verbraucher sehr schnell und einfach erkennen, aus welcher Haltungsform die im Produkt enthaltenen Eier stammen. Nachteile einer freiwilligen Kennzeichnung ergäben sich, wenn dieses Siegel weder eindeutig gestaltet wäre noch einheitlich in allen Ländern verwendet würde. Der Verbraucher wäre verunsichert und würde einer Kennzeichnung, die nicht staatlich geregelt und überwacht ist, möglicherweise misstrauen. Ein weiterer Nachteil einer freiwilligen Kennzeichnung ist darin zu sehen, dass Lebensmittelproduzenten, die preisgünstige Käfigeier in ihren Produkten verwenden, keine Auskunft über diesen Umstand auf der Produktverpackung geben werden. Der 31
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Verbraucher erhält somit keinerlei Information über das Haltungssystem, in dem die verwendeten Eier produziert wurden. Nur wenn er von der freiwilligen Etikettierung Kenntnis hat, kann er gezielt nach den tierschutzgerecht erzeugten Produkten suchen. Dieser Umstand wäre jedoch nicht mit einer verbraucherfreundlichen Informationspolitik in Einklang zu bringen. Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile wird abschließend die Kennzeichnungsvariante Nr. 2 favorisiert. Die Vorteile dieser Kennzeichnungsmethodik überwiegen die Nachteile deutlich. Diese Kennzeichnungsmethodik stellt sich als sehr verbraucherfreundlich dar, da sie leicht erkennbar ist und dem Verbraucher die verwendeten Begrifflichkeiten bereits geläufig sind. Das Informationsbedürfnis des Verbrauchers bzgl. der verwendeten Haltungsform kann somit einfach und schnell bedient werden. Jeder Verbraucher erhält die gewünschte Information mit einem Blick auf die Zutatenliste. Zudem ist diese Kennzeichnungsmethodik von den Lebensmittelproduzenten relativ einfach umsetzbar. Im Rahmen einer europaweiten und einheitlichen Kennzeichnungsverpflichtung sind zudem keinerlei Wettbewerbsnachteile für die beteiligten Wirtschaftsunternehmen zu befürchten.
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Anreise und Temperaturen fÃ¼r Tiere gut auszuhalten sind und dass es keine Probleme mit lÃ¤stigen Einfuhrbestimmungen gibt. urlaub mit dem haustier.
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Oberstaufen Tourismus Marketing GmbH. Hugo-von-KÃ¶nigsegg-StraÃŸe 8. 87534 Oberstaufen. Tel. 08386 / 93 000 | [email protected] www.oberstaufen.de.
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gut Ã¼berlegen, ob es sinnvoll ist, seinen Liebling den Strapazen einer Reise auszusetzen bzw. was fÃ¼r das Tier zumutbar ist. Der. Deutsche Tierschutzbund rÃ¤t ...










 








In vier Schritten zur klinischen Studie 
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Der Tatort sei hÃ¤ufig der Ã¶ffentliche Raum, und die ...... zu kompensieren, wÃ¼nschen sich aber zusÃ¤tzlich eine Ã¶sterreichweite Kampagne zur Steige- rung der ...
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Beratung abrechnet werden â€“ es besteht also kein Druck zur Anzeige. ...... wieso aber solle sie als Psychologin einen geringeren Stundensatz bekommen als ...
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Bank Regensburg, Filiale NÃ¼rnberg,. IBAN: DE78 7509 0300 0005 1910 33; ...... nischen Hochschule NÃ¼rnberg Georg Simon. Ohm untergebracht sein.
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gedacht, Spenden fÃ¼r die Anschaffung von modernen OP-Helmen fÃ¼r die. Unfallchirurgen zu sammeln. â€žZiel unseres FÃ¶rdervereins ist es,. Vorhaben zu fÃ¶rdern ...










 








Lebensmittel-Zusatzstoffe 

Coca-Cola Cherry, Vanilla Coke, Mezzo Mix und Mezzo Mix zero sind koffeinhaltig. ... Weitere Informationen zu den GetrÃ¤nken aus dem Hause Coca-Cola ...










 








2013 - Studie zur Entwicklung von ... 

Der Sport ist häufigster Partner, daneben die Kinder- und Jugendhilfe .... der Ergebnisse unter Punkt 4. erfolgt für vier Bereiche: „Organisation und Struktu-.










 








Pressekonferenz zur Studie - GKV-Spitzenverband 

15.06.2015 - Aussagekraft anderer Studien ist beschrÃ¤nkt: â€“ Die Studien lassen differenzierte indikationsabhÃ¤ngige. Erstattungsregeln im Ausland auÃŸer ...
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GANZTAGSSCHULDEFINITIONEN UND -TYPEN IN DEN LÃ„NDERN . ..... Die Kultusministerkonferenz selbst betont, dass sich die jeweiligen Bezeichnungen .... meter. â€žLÃ¤ndliche Kreiseâ€œ sind alle Landkreise, auf die diese Eigenschaften nicht .... Bundesland
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